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Überblick

1. Einführung

2. Erasmus+ Praktikum (SMP)
3. KOOR-Erasmus Services BW (Erasmus+ Konsortium)

4. Erasmus Praktikum „International“

5. Rückmeldung – Urlaubssemester – Anerkennung

6. Weitere Informationen / Fragen?



Möglichkeiten

! Erasmus+ Praktikum

! Erasmus Praktikum „weltweit“

! Erasmus Graduiertenpraktikum



Fragen?

Praktikum im Ausland

Wann?

Wohin?

Wie soll ich das finanzieren?



Erste Informationen

https://www.adbk.de/de/international.html

Erste Informationen zu den
Möglichkeiten eines
Auslandsaufenthaltes finden Sie auf
unserer Webseite.



Was ist das Erasmus+ Programm?

Ein Programm der Europäischen Union

Gefördert wird die Mobilität von Studierenden, Dozenten und
anderem Hochschulpersonal

Mit Erasmus+ können Studierende während ihrer
gesamten Studienlaufbahn ein Auslandsstudium oder
Auslandspraktika absolvieren.



Vorteile des Erasmus+ Programms

• monatliche Zuschüsse (siehe DAAD-Förderraten)

• organisatorische und fachliche Unterstützung durch die
Heimathochschule

https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/projektdurchfuehrung/mobilitaet-von-einzelpersonen-KA131/dokumente-zur-projektdurchfuehrung/de/79410-foerderraten-und-aufstockungsbetraege-top-ups-in-der-mobilitaet-von-einzelpersonen-ka131/


Förderraten (ab 01.02.2023)

Gruppe 1 Programmländer mit hohen Lebenserhaltungskosten
750 € / Monat

Gruppe 2 Programmländer mit mittleren Lebenserhaltungskosten
690 € / Monat

Gruppe 3 Programmländer mit niedrigen Lebenserhaltungskosten
630 € / Monat



Teilnehmende Länder

Insgesamt 33 teilnehmende Länder

! alle EU-Mitgliedsländer

! Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen,
Serbien, Türkei

https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/programmlinien/infos-zu-programm-und-partnerlaendern/de/45672-erasmus-programmlaender-/


Wie bewerbe ich mich für ERASMUS+

! Auslandspraktikum (SMP - Student Mobility for Placement)



Auslandspraktikum (SMP)

• Wer kann sich bewerben?
• Wie und wann kann ich mich bewerben?

• Wohin kann ich gehen (mögliche Praktikumsstellen)?
• Wie lange kann ich ins Ausland gehen?
• Kann ich mehr als einmal gefördert werden?



Wer kann sich bewerben?

• Studierende, die an der AdBK immatrikuliert sind und ein
vollständiges Studium absolvieren

• Mindestens zwei Semester absolviert
• Auslandsaufenthalte im Hauptwohnsitzland sind nicht

förderfähig.



Wann kann/muss ich aktiv werden?

Zunächst kümmern Sie sich selbstständig um einen Praktikumsplatz. Anschließend senden 
Sie eine E-Mail an das International Office der AdBK

• Name der Praktikumsinstitution, Praktikumsort & -land
• Dauer des Praktikums (Start- und Enddatum)
• Praktikum während des Studiums oder Graduiertenpraktikum
• Zustimmung des/der Klassenleiters/Klassenleiter*in

Sie erhalten dann von uns weitere Informationen.



Auswahlverfahren

Es gibt kein Auswahlverfahren. Es können alle Bewerber*innen 
gefördert werden, solange das Budget ausreicht.



Sie haben eine Zusage für einen Praktikumsplatz

Registrierung bei KOOR Erasmus Services BW 

Die AdBK ist Mitglied eines Konsortiums, das in Karlsruhe angesiedelt
ist. Das Konsortium übernimmt die finanzielle Abwicklung der Stipendien

https://www.h-ka.de/koor/erasmus-studium#c6490

https://www.h-ka.de/koor/erasmus-studium




Learning Agreement 

Das Learning Agreement umfasst allgemeine Angaben zu Ihrem Praktikum wie 
Wochenarbeitszeit, Arbeitssprache, Vergütung und Versicherungsschutz. Darüber 
hinaus wird hier festgehalten ob es sich um ein freiwilliges, ein Pflicht- oder ein 
Graduierten-Praktikum handelt und wie die Anerkennung an der Heimathochschule 
erfolgen wird. Das Learning Agreement wird sowohl von Ihrer Praktikumsstelle als 
auch Ihrem/r Klassenprofessor*in unterzeichnet.

Grant Agreement (Stipendienvertrag)

Vertrag, in dem die genaue Aufenthaltsdauer sowie die Höhe des Stipendiums 
festgelegt wird



Wie lange kann ich ins Ausland gehen?

Aufenthaltsdauer je Praktikumsaufenthalt:

mindestens 2 Monate (60 Tage),

höchstens 12 Monate (360 Tage)



Wie lange kann ich ins Ausland gehen?

Maximale Dauer der Erasmus+ Förderung:

für einzügige Studiengänge
(z.B. Freie Kunst, Kunstpädagogik) gilt eine Gesamtdauer
von 24 Monaten



Wie lange kann ich ins Ausland gehen?

Maximale Dauer der Erasmus+ Förderung:

12 Monate im ersten Studienzyklus (BA)
einschließlich Praktika und Graduiertenpraktika

12 Monate im zweiten Studienzyklus (MA) einschließlich
Praktika und Graduiertenpraktika



Studierendenmobilität Auslandspraktikum (SMP)

• Mobilitätsdauer 2 -12 Monate
• mehrfache Förderung je Studienphase möglich (z.B. 3 Praktika à 4 Monate)
• max. 12 Monate jeweils f ꢀr BA, MA / 24 Monate für Diplom/Staatsexamen

Graduiertenpraktika (SMP)

• Mobilitätsdauer 2 -12 Monate
• Bewerbung im letzten Studienjahr
• Aufenthalt innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss
• Anrechnung auf „Kontingent“ der zuvor absolvierten Studienphase



SMP

Praktikum – Vorteile für Kunststudierende?



ERASMUS „WELTWEIT“

Förderraten: 700 – 750 € / Monat

Frühzeitige Bewerbung / Registrierung bei KOOR, da weniger 
Stipendienmittel zur Verfügung stehen



Rückmeldung, Beurlaubung



Zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten
(siehe: https://www.adbk.de/de/international/weitere-foerdermoeglichkeiten.html

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD): Stipendiendatebank

Eine gleichzeitige Förderung über Erasmus+ und anderen EU-Programmen ist
nicht möglich.

https://www.adbk.de/de/international/weitere-foerdermoeglichkeiten.html
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/


Fragen?


